






mnach-Gein: Konigliche Koaje—

J terdings zuruck gegeben werden ſollen.

J Jrajeſtat hochſteigenhandigen Cſnterſchrifft und beygedrucktemKonigl. Fnſtrgel. Gegeben zu Berlin den 2. Januarij 1729.
J

Wornach ſich alſo ſamtliche hohe und niedere Collegia allergehorſamſt zu achten haben. Uhrkundlich unter Seiner Königl.

Frr. Wlhelm.
J—

F. W. v. Grumbkow. E. B. v. Creutz. C. v. Katſch. F. v. Gorne. A. O. v. Viereck.

EDICT,daß keine andere Memorialia und Suppliquen,
als die von recipirten Advocaten und Procura-

toren unterſchrieben ſind ubergeben und an
genonunen werden ſollen.










	Demnach Seine Königliche Majestät in Preussen, [et]c. [et]c. Unser allergnädigster Herr, zeithero wahrgenommen, daß sowohl bey Dero höchsten Person immediatè, als auch sonderlich bey den Collegiis viele Memorialia und Suppliquen übergeben worden, welche von keinem Advocato ... unterschrieben gewesen ...
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